
Beschluss: 

Der Rat beschließt, den Fehlbetrag in Höhe von 4.587.602,69 € des Jahres 2014 mit 2.765.316,24 

€ aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen und den restlichen Fehlbetrag über eine Entnahme 

aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren. 


